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 Veröffentlicht am 20.12.1957

Norm

KO §2 Abs2

Rechtssatz

Im Falle des Anschlußkonkurses sind die nach der KO vom Tage des Antrages auf Konkurseröffnung oder vom Tage der

Konkurserö6nung zu berechnenden Fristen vom Tage des Antrages auf Erö6nung des Ausgleichsverfahrens oder vom

Tage der Erö6nung des Ausgleichsverfahrens zu berechnen. Auch wenn zugleich mit der Abweisung eines Antrages auf

Erö6nung des Ausgleichsverfahrens vom Amts wegen der Konkurs erö6net wird, sind die nach der KO vom Tage des

Antrages auf Konkurserö6nung zu berechnenden Fristen vom Tage des Antrages auf Erö6nung des

Ausgleichsverfahrens zu berechnen.
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